
Allgemeine geschäftsbedingungen elW-contAinerdienst

§ 1 Vertragsschluss
(1) der Vertrag wird zwischen dem besteller des containers (nachfolgend 
Auftraggeber genannt) und den entsorgungsbetrieben der landeshauptstadt 
Wiesbaden (nachfolgend elW genannt) geschlossen. 
(2) die nachfolgenden Vertragsbedingungen treten mit der Annahme der be-
stellung in Kraft. entgegenstehende bedingungen des Auftraggebers werden 
ausdrücklich ausgeschlossen. Abweichende bedingungen gelten nur, wenn 
sie im einzelfall schriftlich vereinbart wurden. 

§ 2 Vertragsgegenstand
(1) gegenstand des Vertrages sind die lieferung und bereitstellung des 
bestellten containers für die vereinbarte standzeit zur Aufnahme der im 
Vertrag bezeichneten Abfälle / Wertstoffe, sowie die Abfuhr des containers 
und ordnungsgemäße entsorgung der darin enthaltenen Abfälle. im einzelfall 
kann es zu nicht wesentlichen Abweichungen hinsichtlich der größe und 
tragfähigkeit zwischen dem bestellten und gelieferten container kommen. 
(2) Andere als die im Vertrag bezeichneten Abfälle/Wertstoffe dürfen nicht 
in den container eingefüllt werden. insbesondere sind ausgeschlossen: 
explosive, zerplatzende und feuergefährliche stoffe, flüssige Abfallstoffe, 
menschliche und tierische Auswurfstoffe, ekel erregende stoffe, tierleichen, 
stoffe, die infolge ihres hohen säuregehalts oder aus einem anderen grund 
container oder fahrzeuge angreifen, beschädigen oder außergewöhnlich 
ver¬schmutzen können, Asche oder schlacke in glühendem Zustand, ge-
fährliche oder giftige stoffe sowie stoffe und gegenstände, die gefährliche 
güter im sinne des gefahrgutbeförderungsgesetzes darstellen, soweit noch 
nicht benannt. gefährliche Abfälle im sinne der gemäß § 2 Abs. 8 i.V. mit 
§41 Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz (KrW-/Abfg) erlassenen Verordnung 
über das europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnisverordnung – AVV) 
dürfen nur mit schriftlicher einwilligung der elW in den container eingefüllt 
werden. 
(3) die elW sind berechtigt, vertragliche leistungen durch dritte zu erbrin-
gen, soweit diese zuverlässig sind.

§ 3 Anlieferung und Abholung, Aufstellplatz
(1) terminvereinbarungen für die Anlieferung oder Abholung des containers 
sind nur verbindlich, wenn sie von den elW schrift¬lich bestätigt wurden. 
Abweichungen bis zu drei stunden von dem zugesagten liefer- oder Ab-
holungstermin sind als unwesentlich anzusehen und begründen keinerlei 
Ansprüche des Auftraggebers. 
(2) der Auftraggeber hat einen geeigneten Aufstellplatz für den container 
mit einer hinreichend befestigten Zufahrt bereit zu stel¬len. Zufahrt und 
Aufstellplatz müssen zum befahren mit für die Auftragserfüllung erforder-
lichen lKW geeignet sein. nicht befestigte Zufahrtswege und Aufstellplätze 
sind nur dann geeignet, wenn der untergrund in einer anderen Weise für 
das befahren mit schweren lKW vorbereitet ist. der Auftraggeber erklärt mit 
seiner bestellung, dass die Zufahrtswege und Aufstellplätze für das befahren 
mit den erforderlichen lKW bis zu einem zulässigen gesamtgewicht von 
32 tonnen geeignet sind. er verpflichtet sich, Zufahrten gegebenenfalls zu 
räumen und zu streuen. 
(3) der Auftraggeber hat alle notwendigen behördlichen genehmigungen 
und erlaubnisse auf seine Kosten einzuholen, ins¬besondere eine sondernut-
zungserlaubnis, wenn der container im öffentlichen straßenraum aufgestellt 
wird. Weiter hat er alle erforderlichen sicherungsmaßnahmen, etwa durch 
beleuchtung oder Absperrung, durchzuführen. er ist für die einhaltung der 
Verkehrssicherungspflicht für den container und den Aufstellplatz ver-
antwortlich. für alle durch Verstöße gegen diese Vorschrift entstehenden 
ersatzansprüche haftet der Auftraggeber. er hat im innenverhältnis die elW 
von allen Ansprüchen dritter freizustellen, die aus einer Verletzung dieser 
Pflichten heraus resultieren. 
(4) Am vereinbarten Abholungstag ist der container frei zugänglich zu halten, 
um eine zügige Abfuhr sicherzustellen. für Wartezeiten von mehr als 15 
minuten sowie über das übliche maß hinausgehende rangierarbeiten wegen 
unzureichender Zugänglichkeit wird für jede angefangene Viertelstunde eine 
Aufwandspauschale in höhe von 25 euro in rechnung gestellt. leerfahrten 
sind kostenpflichtig.
(5) mit Abholung werden die elW eigentümer der im Vertrag bezeichneten 
und in den container eingefüllten Abfälle.

§ 4 Sicherung und Beladung des Containers
(1) der container darf nur bis zur höhe des randes und nur im rahmen des 
zulässigen höchstgewichtes beladen werden. für schäden, die durch Überla-
den oder unsachgemäße beladung entstehen, haftet der Auftraggeber. 
(2) stellen die elW bei Abholung eine Überladung oder unsachgemäße 
beladung des containers oder einen Verstoß gegen § 2 Abs. 2 der Agb fest, 
so kann die Übernahme des containers verweigert werden. erforderliche 
umladungen gehen zu lasten des Auftraggebers. 
(3) der Auftraggeber ist für die richtige deklaration des Abfalls verantwort-
lich und haftet für alle nachteile und schäden, die den elW infolge falscher 
deklaration oder nicht rechtzeitiger Anzeige von Veränderungen der beschaf-
fenheit des Abfallstoffes entstehen. Kommt der Auftraggeber der Verpflich-
tung zur deklaration nicht unverzüglich nach, sind die elW berechtigt, die 
notwendigen feststellungen treffen zu lassen. die dadurch entstehenden 
Kosten hat der Auftraggeber den elW auf nachweis zu ersetzen. 

§ 5 Haftung
(1) der Auftraggeber haftet für alle schäden am container oder Verlust oder 
zufälligen untergangs desselben sowie am sicherungsmaterial. 
(2) die elW haften für schäden, die am eigentum des Auftraggebers oder 
dritter bei der leistungserbringung entstehen, bei Vorsatz oder grober fahr-
lässigkeit nach den gesetzlichen bestimmungen. der Auftraggeber hat alle 
schäden unverzüglich nach Kenntniserlangung anzuzeigen. 

§ 6 Entgelte und Rechnungen
(1) Alle Preise (vereinbarte entgelte, Aufwandspauschalen oder Aufwands-
entgelte, Kosten für leerfahrten, Kosten für die beseitigung oder Verwer-
tung) sind nettopreise zuzüglich mehrwertsteuer in jeweils geltender 
gesetzlicher höhe. 
(2) rechnungen sind 14 tage nach rechnungsdatum fällig und ohne Abzug 
zahlbar. Auf Verlangen des Auftraggebers werden von den elW die der be-
rechneten Vergütung zugrunde liegenden Wiegescheine zugesandt.
(3) den elW stehen – vorbehaltlich der geltendmachung eines weiterge-
henden Verzugsschadens – ab Zugang der ersten mahnung Verzugszinsen in 
gesetzlicher höhe zu. 
(4) eine Aufrechnung mit nicht anerkannten oder nicht rechtskräftig fest-
gestellten forderungen der elW ist ausgeschlossen. dies gilt auch für ein 
Zurückbehaltungsrecht wegen solcher gegenforderungen, soweit diese 
Ansprüche nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruhen.

§ 7 Schlussbestimmungen
(1) änderungen und ergänzungen dieser geschäftsbedingungen sind nur 
wirksam, wenn diese schriftlich vereinbart wurden. dies gilt auch für die 
Abbedingung dieser regelung. 
(2) sollten einzelne bestimmungen dieser allgemeinen geschäftsbedin-
gungen unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen bestimmungen 
hiervon nicht berührt. die Parteien werden an stelle der unwirksamen 
bestimmung eine rechtlich zulässige regelung setzen, die wirtschaftlich der 
unwirksamen bestimmung am nächsten kommt. 
(3) erfüllungsort und gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis ent-
stehenden Ansprüche und rechtsstreitigkeiten ist Wiesbaden.
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